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1. (1)Der aulRerste Punkt eines Uber den vordersten oder den hintersten Punkt des Fahrzeuges hinausragenden
Teiles der Ladung (8 101 Abs. 4 des Kraftfahrgesetzes 1967) muss durch eine 25 cm x 40 cm groR3e, weilRe Tafel
mit einem roten, 5 cm breiten Rand erkennbar gemacht sein. Die hinten an der Beladung angebrachte Tafel muss
annahernd lotrecht und senkrecht zur Langsmittelebene des Fahrzeuges eingestellt sein und darf nicht mehr als
90 cm Uber der Fahrbahn liegen. Ihr roter Rand muss rickstrahlend sein. Die Anbringung dieser Tafel ist jedoch
nicht erforderlich, wenn reflektierende Warnmarkierungen gemafR 8 52 Abs. 5 lit. c angebracht sind. Wahrend der
Dammerung, bei Dunkelheit oder Nebel oder dann, wenn es die Witterung sonst erfordert, mussen die dauf3ersten
Punkte der Ladung mit je einer Leuchte und einem Ruckstrahler versehen sein; mit der vorne angebrachten
Leuchte muss nach vorne weil3es, mit der hinten angebrachten nach hinten rotes Licht ausgestrahlt werden; mit
dem vorne angebrachten Ruckstrahler muss im Licht eines Scheinwerfers nach vorne weil3es oder gelbes, mit
dem hinten angebrachten nach hinten rotes Licht riickgestrahlt werden kénnen.

2. (2)Im Antrag auf Erteilung der im 8 101 Abs. 5 des Kraftfahrgesetzes 1967 angefiihrten Bewilligung ist anzugeben,
in welcher Weise der beabsichtigte Transport die hdchsten zuldssigen Abmessungen, Gesamtgewichte oder
Achslasten Uberschreitet und auf welchen Straenziigen und aus welchem Grund er durchgefihrt werden soll.

3. (3)Bei Wirtschaftsfuhren (§ 30 der StraBenverkehrsordnung 1960) darf die Ladung Uber die duBersten Punkte des
Fahrzeuges hinausragen, wenn die Breite des Fahrzeuges samt der Ladung 3'5 m und die Lange des Fahrzeuges
samt der Ladung 12 m nicht (iberschreitet. Uber den seitlichen Rand des Fahrzeuges darf nur eine nicht starre
Ladung, wie Heu, Stroh, Schilf im ungepref3ten Zustand und dergleichen, hinausragen.

4. (4)Bei GrolRviehtransporten durfen bei Querverladung der Tiere deren Képfe tGber den duf3ersten Rand des
Fahrzeuges hinausragen, wenn eine Beschmutzung anderer StralRenbenutzer und eine Verletzung der
beférderten Tiere vermieden wird.

5. (5)Wenn bei den im § 101 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1967 angefihrten Transporten die Ladung die grof3te
Breite des Fahrzeuges Uberragt, mul wahrend der Dammerung, bei Dunkelheit oder Nebel oder dann, wenn es
die Witterung sonst erfordert, der duRerste Rand des Teiles der Ladung, der den duf3ersten Punkt der
Leuchtflache einer Begrenzungsleuchte oder einer SchluBleuchte seitlich um mehr als 40 cm Uberragt, fur jede
dieser Leuchten mit einer weiteren Begrenzungsleuchte oder Schluf3leuchte sowie mit einem Ruckstrahler
versehen sein; mit diesem Riickstrahler mu3, wenn er nach vorne gerichtet ist, im Licht eines Scheinwerfers
weil3es, wenn er nach hinten gerichtet ist, rotes Licht rickgestrahlt werden kdnnen. Bei Boot- und
Flugzeugtransporten (§ 101 Abs. 2 KFG 1967) darf die Ladung Uber die gréRte Breite des Fahrzeuges hinausragen,
wenn die groRte Breite des Fahrzeuges samt der Ladung 2,55 m nicht Uberschreitet und die Entfernung des
auBersten Punktes der Lichtaustritts- oder Leuchtflache der Beleuchtungseinrichtungen von dem dufRersten Rand
der Ladung nicht mehr als 40 cm betragt (8 14 Abs. 9 lit. b oder ¢ KFG 1967). Bei anderen Transporten darf die
Ladung Uber die groRte Breite des Fahrzeuges seitlich jeweils um nicht mehr als 20 cm hinausragen, wenn die
grofte Breite des Fahrzeuges samt der Ladung 2,55 m nicht tberschreitet und die Gber das Fahrzeug
hinausragenden Ladungsteile deutlich gekennzeichnet sind.

In Kraft seit 02.09.2006 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/101
https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/14
file:///

	§ 59 KDV 1967
	KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967


